
K
A

P
IT

A
L
-R

E
C

H
T

IN
F

O
.d

e 
I

n
f

o
d

i
e

n
s

t
 

z
u

m
 

B
a

n
k

-
 

u
n

d
 

K
a

p
i

t
a

l
m

a
r

k
t

r
e

c
h

t
 

 

  Auf dem Seidenberg 5   D – 53721 Siegburg   www.rechtinfo.de  +  www.kapital-rechtinfo.de   Fon 02241 – 1733-0   Fax 02241 – 1733-44    eMail info@rechtinfo.de 
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art der 
(Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Nutzer 
anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der Verwen-
dung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben oder 
Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind jedoch 
mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für rechtsbe-
zogene Entscheidungen. 
 
 

K  A  N  Z  L  E  I  

GÖDDECKE
 R E C H T S A N W Ä L T E  

Regierung will unerwünschte Aktivitäten von Finanzinvestoren verhindern 
 
Gesamtwirtschaftlich unerwünschte Aktivitäten von Finanzinvestoren zu erschweren oder sogar zu 
verhindern, ohne dass effizienzsteigernde Finanz- und Unternehmenstransaktionen beeinträchtigt 
werden, ist das Ziel eines Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Begrenzung der mit Finanzin-
vestitionen verbundenen Risiken (16/7438). 
 
Zum einem sollen die Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes und des Wertpapiererwerbs- 
und Übernahmegesetzes zum abgestimmten Verhalten von Investoren konkretisiert werden. Da 
die Meldungen börsennotierter Unternehmen über Stimmrechte aus Aktien und aus vergleichbaren 
Positionen in anderen Finanzinstrumenten getrennt gemeldet werden müssen, gäben die Meldun-
gen die Beteiligungsverhältnisse nur unvollständig und zeitlich versetzt wieder, schreibt die Regie-
rung. Daher sollen nun die Stimmrechte aus beiden Positionen zusammengerechnet werden müs-
sen, um Meldungen über Veränderungen wesentlicher Stimmrechtsanteile aussagekräftiger zu 
machen.  
 
Die für Investoren börsennotierter Unternehmen geltenden Meldepflichten bei Veränderungen we-
sentlicher Stimmrechtsanteile sollen so erweitert werden, dass der Markt ab einer bestimmten An-
lagegrenze die mit der Beteiligung verfolgten Ziele und die Herkunft der Mittel erfährt. Bislang be-
schränkten sich diese Meldepflichten auf Angaben zu den Beteiligungsverhältnissen.  
 
Für unbefriedigend hält die Regierung die jetzigen Rechtsfolgen, wenn die Mitteilungspflichten 
verletzt werden. Der Aktionär, der seine Pflichten verletzt, könne zwischen zwei Hauptversamm-
lungen unbemerkt ein Aktienpaket aufbauen, ohne mit einem Stimmrechtsentzug bestraft zu wer-
den. Er habe nämlich die Möglichkeit, die Mitteilung immer noch direkt vor der Hauptversammlung 
nachzuholen.  
 
Nun soll in den Fällen, in den sich die Verletzung der Mitteilungspflicht auf die Höhe der Beteili-
gung zieht, der Zeitraum des Stimmrechtsverlusts bei einer nicht ordnungsgemäßen Meldung um 
sechs Monate verlängert werde. Zudem ist geplant, die Transparenz der deutschen Aktienregister 
zu steigern. In der Praxis habe sich gezeigt, heißt es, dass sich die Aktieninhaber häufig nicht in 
das Aktienregister eintragen ließen. 
 
Schließlich will die Regierung, dass die Belegschaft nicht börsennotierter Unternehmen genauso 
wie die Belegschaft börsennotierter Unternehmen darüber informiert wird, wenn sich die Kontrolle 
über das Unternehmen ändert. Durch diese Informationspflicht sollen jedoch Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse des Unternehmens "nicht gefährdet" werden, heißt es in dem Gesetzentwurf.  
 
Quelle: dbtg-newsletter vom 12. Dezember 2007, heute im bundestag Nr. 318 
 

12. Dezember 2007 (Hartmut Göddecke) 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/16/074/1607438.pdf

